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VERORDNUNG (EWG) Nr. 671/75 DES RATES

vom 4. März 1975

zur Änderung des Anhangs zur Verordnung (EWG) Nr. 2358/71 zur Errichtung einer
gemeinsamen Marktorganisation für Saatgut

Kosten , die der Anbau dieser Art hoher Qualität
verursacht, weder den Erzeugern ein angemessenes
Einkommen sichern noch der Marktnachfrage
genügen .

Es ist somit angezeigt, die Möglichkeit vorzusehen,
durch die Gewährung einer Beihilfe die Erzeugung
von Basissaatgut und zertifiziertem Saatgut von Feld
erbsen und monözischem Hanf zu fördern ; hierzu
müssen diese Erzeugnisse im Anhang zur Verordnung
(EWG ) Nr . 2358/71 aufgeführt werden —

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2358/71 des
Rates vom 26 . Oktober 1971 zur Errichtung einer
gemeinsamen Marktorganisation für Saatgut (*), zu
letzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr .
1119/74 ( 2 ), insbesondere auf Artikel 3 Absatz 4,

auf Vorschlag der Kommission ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Gegenwärtig besteht in der Gemeinschaft eine
Mangellage bei eiweißhaltigen Stoffen ; es ist indessen
notwendig, eine regelmäßige Versorgung des Marktes
mit Futterhülsenfrüchten mit hohem Eiweißgehalt ,
wie z . B. Felderbsen , sicherzustellen .

Die Erzeugung von zertifiziertem Saatgut aus
monözischem Hanf kann wegen der sehr erheblichen

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Der Anhang zur Verordnung (EWG) Nr . 2358/71
wird durch den Anhang zu dieser Verordnung ersetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Juli 1975 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Brüssel am 4. März 1975 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

M. A. CLINTON

H ABl . Nr . L 246 vom 5 . 11 . 1971 , S. 1 .
(2) ABl . Nr . L 128 vom 10 . 5 . 1974 , S. 3 .
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ANHANG

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung

ex 12.01 A Linum usitatissimum L. partim. Faserlein

Cannabis sativa L. monoica Monözischer Hanf

1 . GRAMINEAE GRÄSER
ex 12.03 C Arrhenatherum elatius (L. )

J. et C. Presl .
Glatthafer

Dactylis glomerata L. Knaulgras
Festuca arundinacea Schreb. Rohrschwingel
Festuca ovina L. Schafschwingel
Festuca pratensis Huds. Wiesenschwingel
Festuca rubra L. Rotschwingel
Lolium multiflorum Lam . Einjähriges und Welsches Weidel

gras

Lolium perenne L. Deutsches Weidelgras
Lolium x hybridum Hausskn . Bastardweidelgras
Phleum pratense L. Wiesenlieschgras
Poa nemoralis L. Hainrispe
Poa pratensis L. Wiesenrispe
Poa trivialis L. Gemeine Rispe

2. LEGUMINOSAE HÜLSENFRÜCHTE

ex 07.05 A I Pisum arvense L. Felderbsen

ex 07.05 A III Vicia faba L. ssp. faba var.
equina Pers.

Pferdebohnen

Vicia faba L. var.
minor (Peterm.) bull.

Kleine Feldbohne

ex 12.03 C Medicago sativa L. Blaue Luzerne

Trifolium pratense L. Rotklee

Trifolium repens L. Weißklee

Vicia sativa L. Saatwicke


